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VORLAGE

Wahl von zwei weiteren Vertretern der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau für
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Schloss Balmoral"

Sachverhalt:

Die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau ist Mitglied im Zweckverband „Schloss Balmoral“
(Artist Residency Schloss Balmoral). Die Verbandsmitglieder haben jeweils drei Stimmen. Neben
dem Bürgermeister, der der Verbandsversammlung nach § 88 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO)
als Vertreter der Verbandsgemeinde angehört, sind somit zwei weitere Vertreter/innen und deren
Stellvertreter/innen zu wählen.

In der letzten Legislaturperiode gehörten der Verbandsversammlung des Zweckverbandes
„Schloss Balmoral Bad Ems“ Herr Peter Dieter Hand und Herr Birk Utermark als ordentliche
Mitglieder an.

Da nach § 8 Abs. 1 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) die
Ausübung des Stimmrechts eines Verbandsmitgliedes auf einen anderen Vertreter desselben
Verbandsmitgliedes übertragen werden kann, ist die Wahl von Stellvertretern nicht mehr
notwendig.

Beschlussvorschlag:

1. Die Wahl der weiteren Vertreter/innen in die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes „Schloss Balmoral“ (Artist Residency Schloss Balmoral) erfolgt
abweichend von § 40 Abs. 5 GemO durch Handzeichen.

2. Neben dem Bürgermeister werden in die Verbandsversammlung gewählt:

Frau / Herr _________________________________________________________

Frau / Herr _________________________________________________________

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister

Gremium Status Datum
Verbandsgemeinderat Bad Ems-
Nassau

öffentlich 11.07.2024


